
 

 

 
 

 
 
 
 
 

GEMEINDE STEPENITZTAL 
 

2. Änderung des Teilflächennutzungsplanes der ehemaligen Gemeinde Mallentin 
 
 
 
 
 

Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB der eingegangenen Stellungnahmen  
im Rahmen der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
 

Anlage zum Entwurfs- und Veröffentlichungsbeschluss 
 

Bearbeitungsstand 25.03.2025 

 
 

 
 



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Öffentlichkeit                                                          Abwägung der Gemeinde Stepenitztal 

 1 

 
 
Die folgenden Behörden, Träger öffentlicher Belange oder 
Nachbargemeinden haben keine Belange vorgebracht, keine Bedenken 
zur Planung geäußert, der Planung zugestimmt oder keine Stellungnahme 
abgegeben: 
 
 

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern 

Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern 

Landesamt für Kultur und Denkmalplfege Mecklenburg-Vorpommern 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr 

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg 

Bergamt Stralsund 

Forstamt Grevesmühlen 

Straßenbauamt Schwerin 

50Hertz 

e.dis AG 

GDMcom GmbH 

Hansewerk AG 

Vodafone Kabel Deutschland 

Stadt Grevesmühlen 

Gemeinde Grieben 

Gemeinde Menzendorf 

Stadt Schönberg 

Stadt Dassow 

Gemeinde Roggenstorf 

Gemeinde Damshagen 

Gemeinde Bernstorf 

 
 
 
Von der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 
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Die Gemeinde nimmt die nebenstehenden Ausführungen zur Kenntnis und 
stimmt diesen zu. 
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Die Ausführungen werden von der Gemeinde zur Kenntnis genommen und die-
sen wird zugestimmt. 
 
Zu Raumordnerische Bewertung 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde Stepenitztal aus einem 
Zusammenschluss der Gemeinden Börzow, Mallentin und Papenhusen im Jahr 
2014 entstanden ist. Dieser Aussage wird zugestimmt. 
Weiter wird zur Kenntnis genommen, dass sich die Gemeinde in einem struk-
turschwachen ländlichen Raum befindet. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass eine neue Bewertungsgrundlage für 
die raumordnerische Einschätzung von Vorhaben der Siedlungs- und Wohn-
bauflächenentwicklung vorliegt und die Regelung des RREP WM 2011 damit 
ersetzt wird. 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und die-
sen wird zugestimmt.  
 
Im Rahmen der Entwurfserarbeitung werden die Ausführungen zu den Poten-
zialflächen 3 und 4 in der Ortslage Mallentin entsprechend angepasst.  
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass der Argumentation raumordnerisch 
gefolgt werden kann. Weiter wird zur Kenntnis genommen, dass sich der Än-
derungsbereich in Anbindung an die Ortslage befindet, somit eine Arrondierung 
der Siedlungsfläche darstellt und eine Vereinbarkeit mit den genannten Pro-
grammsätzen hergestellt werden kann. 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen zum kommunalen Entwicklungsrahmen der Gemeinde 
Stepenitztal werden zur Kenntnis genommen. Weiter nimmt die Gemeinde zur 
Kenntnis, dass sich das Vorhaben in den zur Verfügung stehenden Entwick-
lungsrahmen einfügt. 
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Die Hinweise, dass sich in nicht-zentralen Gemeinden die wohnbauliche Ent-
wicklung auf den infrastrukturell am besten ausgestatteten Ortsteil ausrichten 
soll und auf eine entsprechende Auseinandersetzung mit der künftigen vorge-
sehenen Gesamtentwicklung werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Gemeinde nimmt die weiteren Ausführungen zur Kenntnis und stimmt die-
sen zu. Die Gemeine sieht aufgrund der nebenstehenden Argumentation, die 
das Amt für Raumordnung und Landesplanung entsprechend wiedergegeben 
hat, weiterhin von einer Festlegung eines Hauptortes ab.  
 
Im Rahmen der Entwurfserarbeitung wird die Begründung zur Flächennut-
zungsplanänderung um Aussagen zu den genannten Programmsätzen er-
gänzt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Festlegung eines Hauptortes nicht 
grundsätzlich erforderlich ist, gemäß der Begründung zum Programmsatz 4.2. 
Abs. 4 TF SE kann die wohnbauliche Entwicklung auch auf mehrere Ortsteile, 
die infrastrukturell gut ausgestattet sind, ausgerichtet werden.  
 
Zu Bewertungsergebnis 
Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass das Vorhaben mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. 
 
Zu abschließender Hinweis 
Die Hinweise werden von der Gemeinde zur Kenntnis genommen. 
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Zu I. Allgemeines 
Der Hinweis auf § 204 Abs. 2 Satz 3 BauGB wird zur Kenntnis genommen. Die 
Gemeinde kann aus dem Satz jedoch nicht die grundsätzliche Pflicht zur Auf-
stellung eines „kohärenten“ Flächennutzungsplanes lesen. Die Möglichkeiten, 
Pläne aufzuheben, zu ergänzen oder neue aufzustellen, werden ebenbürtig 
aufgelistet. Eine besondere Betonung des neuen Flächennutzungsplanes er-
folgt nicht. Von daher sind an die Neuaufstellung eines Flächennutzungsplanes 
dieselben Anforderungen zu stellen, als ob es keinen Zusammenschluss von 
den Gemeinden gegeben hätte.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Gemeinde am 13.10.2020 die Auf-
stellung eines Flächennutzungsplanes für das gesamte Gemeindegebiet unter 
Berücksichtigung der Zusammenfassung der bestehenden Teilflächennut-
zungspläne für die ehemaligen Gemeinden Börzow und Mallentin und Ergän-
zung um die Ortsteile der ehemaligen Gemeinde Papenhusen beschlossen 
wurde. Im September 2022 wurde in der Gemeindevertretung ein erster Vor-
entwurf beraten.  
 
Mit der Aufstellung eines gesamten Flächennutzungsplanes bzw. der Zusam-
menführung von Teilflächennutzungsplänen geht ein hoher Planungsaufwand 
einher. Derzeit wird der Vorentwurf konkretisiert. Da mit der vorliegenden Teil-
flächennutzungsplanänderung der Bebauungsplan Nr. 6 aufgestellt wird und 
die Gemeinde bestrebt ist, die geplante wohnbauliche Entwicklung in der Orts-
lage Mallentin zeitlich voranzutreiben, hält die Gemeinde weiterhin an der 2. 
Änderung des Teilflächennutzungsplanes fest. Der Änderungsbereich wird im 
Rahmen der Aufstellung des gesamten Flächennutzungsplanes nachrichtlich 
übernommen. 
 
Im Rahmen der 2. Änderung des Teilflächennutzungsplanes der ehemaligen 
Gemeinde Mallentin hat sich die Gemeinde Stepenitztal mit der städtebaulichen 
Entwicklung auseinandergesetzt. Mit der Alternativenprüfung hat sich die Ge-
meinde im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung intensiv mit der Wohn-
bauflächenentwicklung im gesamten Gemeindegebiet auseinandergesetzt. 
Derzeit bestehen im Gemeindegebiet, mit Ausnahme von wohnbaulichen Ent-
wicklungen, keine weiteren baulichen Entwicklungen, sodass die Gemeinde die 
vorliegende Alternativenprüfung als für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung nach § 1 Abs. 3 BauGB ausreichend erachtet. 
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Der Hinweis zur Novellierung des BauGB 2025 und einer hier angedachten 
Wiederaufnahme der Überprüfungspflicht nach 15 Jahren wird ebenfalls zur 
Kenntnis genommen. Der Entwurf der Novellierung wurde im September 2024 
vom Bundeskabinett beschlossen. Aufgrund der im Frühjahr 2025 erfolgten 
Neuwahlen und der ausschließlich im Entwurf vorliegenden Novellierung sieht 
die Gemeinde keine Relevanz für die hier 2. Änderung des Teilflächennut-
zungsplanes. 
 
Die Hinweise zur Auseinandersetzung mit dem gemeindlichen Hauptentwick-
lungspotential werden zur Kenntnis genommen. Bei der Gemeinde Stepenitztal 
handelt es sich um eine im Jahr 2014 entstandene Fusion der ehemaligen Ge-
meinden Börzow, Papenhusen und Mallentin. Die Gemeinde plant derzeit in 
der Ortslage Mallentin die Gemeinbedarfseinrichtungen mit dem Bau eines Kin-
dergartens auszubauen. Darüber hinaus verfügen andere Ortsteile der Ge-
meinde, bspw. die Ortslagen Börzow oder Gostorf, ebenfalls über gemeinbe-
darfliche Einrichtungen wie Feuerwehren und Sportlerheime. Die Gemeinde 
sieht daher von einer Festlegung eines Hauptortes ab. Eine solche Festlegung 
würde erhebliche Spannungen in der Gemeinde erzeugen und so die Bemü-
hungen unterlaufen, die Einwohner der unterschiedlichen Ortslagen zusam-
menzuführen. 
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Zu II. Verfahrensvermerke, Rechtsgrundlagen, Präambel 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Vermerk Nr. 9 wird gestrichen 
und durch einen neuen Vermerk mit Genehmigungsdatum durch den Landkreis 
ersetzt. 
 
 
 
Zu IV. Begründung 
Die Gemeinde hat die Bodenwertzahlen innerhalb des Änderungsbereiches er-
neut geprüft. Nach Auskunft des Geodatenviewer GDI-MV liegen die Boden-
wertzahlen zwischen 40 und 43, sodass kein Bereich über 50 Bodenpunkten 
liegt.  
 

 
 
 
Die Ausführungen zu vertraglichen Vereinbarungen mit dem Grundstücksei-
gentümer werden zur Kenntnis genommen. 
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Zu Untere Denkmalschutzbehörde 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass auf Basis der eingereichten Unterlagen 
keine Änderungen vorzunehmen sind. 
 
 
 
 
 
Zu 1. Wasserversorgung 
Der Hinweis auf die Lage des Änderungsbereiches innerhalb der Trinkwasser-
schutzzone IIIB wird zur Kenntnis genommen und wurde im Umweltbericht zur 
Flächennutzungsplanänderung bereits berücksichtigt. Der Vollständigkeit hal-
ber wird ein Hinweis ebenfalls unter Pkt. „7. Durchführungsrelevante Hinweise“ 
ergänzt.  
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Versorgungspflicht mit Trink- und 
Brauchwasser für den Zweckverband Grevesmühlen besteht. Der Zweckver-
band wurde ebenfalls beteiligt. 
 
Zu 2. Abwasserentsorgung 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Wie be-
reits erwähnt wurde der Zweckverband gemäß § 4 Abs. 1 BauGB ebenfalls 
beteiligt. 
 
Zu 3. Niederschlagswasserbeseitigung 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das von den bauten oder künstlich be-
festigen Flächen abfließende Niederschlagwasser als Abwasser einzustufen 
ist.  
 
Die Gemeinde nimmt die nebenstehenden Ausführungen zur Niederschlags-
entwässerung sowie zum Erhalt des lokalen Wasserhaushaltes zur Kenntnis. 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan Nr. 6) wird zum 
Entwurf ein Entwässerungskonzept erarbeitet. Die Ergebnisse werden in die 
Entwurfsunterlagen des Bebauungsplanes Nr. 6 ergänzt. 
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Zu Untere Immissionsschutzbehörde 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der unteren Immissionsschutz-
behörde keine Bedenken oder Versagungsgründe bestehen.  
 
Weiter wird zur Kenntnis genommen, dass immissionsschutzrechtliche Belange 
im Hinblick auf die auf das Plangebiet einwirkenden Geruchsstoffimmissionen 
aus benachbarten Tierhaltungen betroffen sind, die im Rahmen des parallel in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplan zu berücksichtigen sind.  
Für den Bebauungsplan Nr. 6 wurde ein Geruchsgutachten erarbeitet. Die Er-
gebnisse werden in den Entwurf des Bebauungsplanes eingearbeitet. 
 
 
Zu Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Stellungnahme abgegeben wird. 
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Zu Natura 2000, artenschutzrechtliche Belange und gesetzlicher Biotopschutz 
Am nördlichen Rand des Änderungsbereiches befindet sich nach der LINFOS-
Datenbank eine geschützte Hecke. Die geschützte Hecke bleibt mit der Pla-
nung vollständig erhalten. Mögliche Beeinträchtigungen aufgrund eines Heran-
rückens neuer Gartenflächen werden auf Ebene des Bebauungsplanes Nr. 6 
untersucht und ggf. entsprechend ausgeglichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Natura 2000 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Natura 2000-Gebiete nicht betroffen 
sind. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass auf die detailschärfere Ebene des Be-
bauungsplanes Nr. 6 verwiesen wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Straßenverkehrsbehörde 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus straßenverkehrlicher Sicht keine 
Einwände erhoben werden. 
Die weiteren Hinweise der Straßenverkehrsbehörde werden ebenfalls zur 
Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
 
 
Zu Straßenaufsichtsbehörde 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Straßenaufsichtsbehörde 
keine Einwände bestehen. 
 
 
Zu Straßenbaulastträger 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen und Straßen 
und Anlagen in Straßenbaulastträgerschaft nicht betroffen sind. 
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Zu FD Öffentlicher Gesundheitsdienst 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Stellungnahme abgegeben wird. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass der Wasser- und Bodenverband 
Stepenitz-Maurine keine grundsätzlichen Bedenken äußert. 
 
Die Hinweise des WBV auf die unzureichenden Vorflutverhältnisse der Gewäs-
ser zweiter Ordnung 7/8 und 7/8/B2 werden zur Kenntnis genommen. Weiter 
wird zur Kenntnis genommen, dass die hydraulische Leistungsfähigkeit der Ge-
wässer zum Abfluss des anfallenden Wassers nicht gegeben ist.  
Die Vermutung des WBV, dass die zunehmende Vernässung der Fläche zur 
Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung führte, wird zur Kenntnis genommen. 
Der Änderungsbereich grenzt unmittelbar nordöstlich an den Siedlungszusam-
menhang an. Die Nachfrage nach weiterem Wohnraum im Gemeindegebiet so-
wie die vorhandenen Strukturen (Anbindung an Verkehrsraum) ermöglichen 
eine bauliche Erweiterung des Bereiches. Die angrenzenden naturräumlichen 
Elemente (Heckenstruktur im Norden) ergeben räumliche Grenzen, sodass 
sich der Änderungsbereich für eine bauliche Arrondierung der Ortslage Mallen-
tin eignet.  
 
Im Rahmen des parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 6 wird 
ein Entwässerungskonzept erarbeitet, welches u. a. den Umgang mit dem an-
fallenden Niederschlagswasser regelt. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass zur Sicherung der Vorflut ein Gewäs-
serausbau durchzuführen ist und die Gewässerunterhaltung ohne den Ausbau 
in dem Bereich nicht gegeben ist. 
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Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und die-
sen wird zugestimmt. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass der Flächennutzungsplanänderung 
die grundsätzliche Zustimmung gegeben werden kann, wenn bei der weiteren 
Planung bzw. Durchsetzung des Bebauungsplanes die nebenstehenden Hin-
weise bzw. Forderungen berücksichtigt werden. 
 
Zu Allgemeines 
Der Hinweis zur Genehmigung einer Eigenwassergewinnungsanlage wurde im 
Rahmen des parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 6 in die 
Begründung aufgenommen. 
 
Die weiteren allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und be-
achtet. 
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Zu 1. Löschwasser 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass der Zweckverband Löschwasser nur 
im Rahmen seiner technischen Möglichkeiten bereitstellen kann und sich im 
Änderungsbereich derzeit keine vertraglich gesicherten Hydranten zur Lösch-
wasserversorgung befinden.  
 
Die Löschwasserversorgung wird im Rahmen des parallel in Aufstellung befind-
lichen Bebauungsplan Nr. 6 geklärt. 
 
Zu 2. Wasserversorgung 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Versorgung des Gebietes über eine 
Erweiterung der Leitungsbestände grundsätzlich möglich ist und sich der Än-
derungsbereich innerhalb der Trinkwasserschutzzone III B der Wasserschutz-
gebietsverordnung Dassow-Prieschendorf befindet. 
 
Zu 3. Abwasserentsorgung – Schmutzwasser 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Entsorgung des anfallenden 
Schmutzwassers über die Erweiterung der vorhandenen Leitungsbestände 
grundsätzlich möglich ist.  
Die weiteren Hinweise zur Schmutzwasserentsorgung werden im Rahmen des 
Bebauungsplanes beachtet. 
 
Zu 4. Abwasserentsorgung – Oberflächenwasser 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass eine ortsnahe Versickerung des an-
fallenden Niederschlagswassers zu bevorzugen ist. 
 
Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Zum Entwurf des 
parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 6 wird ein Entwässe-
rungskonzept erarbeitet. Die Ergebnisse werden in den Entwurf eingearbeitet. 
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Die übergebenen Bestandspläne der Telekommunikationsanlagen der Tele-
kom werden zur Kenntnis genommen. Weiter wird zur Kenntnis genommen, 
dass die überlassenen Planunterlagen nur für interne Zwecke zu benutzten und 
nicht an Dritte weiterzugeben sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich innerhalb des Änderungsbereiches 
keine Telekommunikationslinien der Telekom befinden. 
 
Die weiteren Hinweise werden von der Gemeinde zur Kenntnis genommen. 
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Die Bestandspläne der vorhandenen Versorgungsanlagen der WEMACOM 
werden zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde weist darauf hin, dass sich der 
Leitungsbestand der WEMACOM außerhalb des Änderungsbereiches der Flä-
chennutzungsplanänderung befindet. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Berücksichtigung ist auf Ebene 
des parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 6 möglich. Da der 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes identisch mit dem Änderungsbereich 
der Flächennutzungsplanänderung ist und dieser kein Leitungsbestand der 
WEMACOM beinhaltet, ist eine Berücksichtigung nicht erforderlich. 
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Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Da sich innerhalb des 
Änderungsbereiches der Flächennutzungsplanänderung kein leitungsbestand 
befindet, ist eine Berücksichtigung nicht erforderlich. 
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